
die Mieten über den Stand vom April 1945 zu erhöhen. 
Dies gilt auch, wenn eine direkte Erhöhung des Miet
preises dadurch umgangen wird, daß Instandsetzungs
kosten vom Vermieter durch Vertrag auf den Mieter 
abgewälzt werden. Nach einer Bestimmung der da
maligen Preisbehörde vom 16. Oktober 193T unter
liegen solche Verträge, in denen der Mieter zur Kosten
tragung verpflichtet wird oder sich selbst dazu ver
pflichtet, in jedem Falle der Genehmigung der Preis
behörde. Das Gutachten des Sachverständigen, dem 
sich das Gericht anschließt, hat ergeben, daß die aus
geführten Arbeiten als indirekte Kriegsschäden zu be
trachten sind. Sie sind somit aufrechnungsfähig. Es 
kann nicht angehen, daß die finanziell schwächere 
Partei die Ausbaukosten für die Hauseigentümer über
nimmt und diese dadurch ohne ihr eigenes Zutun in 
den Genuß einer Verbesserung ihres Grundstücks 
kommen. Aus diesen Gründen konnte die Klage keinen 
Erfolg haben.

(Mitgeteilt von Horst I h l e ,
Richter am Stadtbezirksgericht Berlin-Weißensee)

§ 58 EheG.
Bezieht eine geschiedene Frau nur die Mindestrentc 

der Sozialversicherung, weil ihr durch Aufgabe ihrer 
versicherungspflichtigen Berufstätigkeit während der 
Ehe die weiteren Jahre für die Berechnung der Rente 
verloren gegangen sind, so kann sie in der Frage des 
Unterhaltszuschusses nicht wie ein dauernd Erwerbs
tätiger behandelt werden.

Stadtgericht Berlin, Urt. vom 25. September 1953 — 
2 S 164/53.

Die Ehe der Parteien wurde nach über 20jähriger Dauer aus 
überwiegender Schuld des Klägers geschieden. Durch Ver
gleich vom 24. November 1949 hat sich der Kläger verpflichtet, 
an die Beklagte einen monatlichen Unterhaltsbetrag von 
150 DM zu zahlen. In der vorliegenden Abänderungsklage be
rief sich der Kläger zunächst darauf, daß er bei Vergleichs
abschluß 950 DM brutto verdient habe. Inzwischen habe er 
die Stellung gewechselt. Er behauptet, nunmehr 419 DM netto 
monatlich zu verdienen. Er habe seine Frau und ein Kind 
zu erhalten. Seine zweite Frau könne einer Erwerbstätigkeit 
nicht nachgehen, da sie das fünfjährige Kind und ihre 72jäh- 
rige Mutter zu betreuen habe.

Er hat beantragt, den Vergleich vom 24. November 1949 da
hingehend abzuändern, daß er an die Beklagte nunmehr einen 
monatlichen Unterhaltsbetrag von 50 DM zu zahlen habe.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt.
Sie bezieht sich durch Vorlage von Attesten auf ihren Krank

heitszustand. Die Beklagte erhält wegen Invalidität seit 1. De
zember 1951 die Mindestrente. Sie leidet an einer fortschrei
tenden Wirbelsäulenerkrankung, Zucker und herabgeminder
tem Sehvermögen.

Das Stadtbezirksgericht hat die Vergleichssumme auf 50 DM 
monatlich herabgesetzt. Das Urteil errechnet nach Abzug der 
Unterhaltszahlung und der ständigen Kosten des Klägers einen 
Betrag von 266 DM, den er dann für sich und seine Familie 
zur Verfügung habe, und bemerkt, daß der Kläger von die
sem Betrag noch die Kosten eines Strafverfahrens zu tragen 
habe. Wenn die Beklagte in ihrer bedauerlichen Lage mit dem 
Zuschuß von 50 DM nicht auskommen könne, müsse sie 
auf die sozialen Einrichtungen des Staates verwiesen werden.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Beklagten. 
Sie trägt vor: Es ginge nicht an, daß der Kläger seine Unter- 
haltsverpflichtungen auf den Staat abwälze. Im Rahmen der 
Klage zu § 323 ZPO könne auch nicht berücksichtigt werden, 
daß der Kläger Frau und Kind zu unterhalten habe, da er 
diese Verpflichtungen bereits bei Vergleichsabschluß gehabt 
habe. Im übrigen könne die zweite Ehefrau, die viel jünger 
als sie und gesund sei, durch eigene Arbeit einen Beitrag 
zum gemeinsamen Unterhalt leisten.

Die Beklagte beantragt Zahlung eines Unterhaltszuschusses 
von 80 DM monatlich.

Aus den G r ü n d e n :
Die Berufung ist form- und fristgerecht eingelegt 

und im wesentlichen auch begründet. Im Rahmen der 
vom Kläger angestrengten Klage nach § 323 ZPO 
waren als wesentliche Veränderungen gegenüber der 
Zeit des Vergleichsabschlusses einmal das herabge
minderte Einkommen des Klägers, auf der anderen 
Seite die Tatsache, daß die Beklagte nunmehr Inva
lidenrente bezieht, zu berücksichtigen.

Es war zunächst zu prüfen, ob der Unterhaltsan
spruch der Beklagten durch den Bezug von Invaliden
rente gänzlich in Wegfall gekommen ist. In der Zu
sammenfassung der Rechtsprechung des Obersten 
Gerichts auf dem Gebiete des Familienrechts in

NJ 1953 S. 538 teilen die Verfasser eine neue Ent
scheidung des Obersten Gerichts mit, die ausspricht, 
daß, wenn die erwerbsunfähig gewordene geschiedene 
Ehefrau eine Invalidenrente bezieht, sie dadurch eben
so gestellt ist wie jeder andere Erwerbstätige und 
keinen Anspruch auf zusätzliche Unterhaltszahlung 
durch ihren früheren Ehemann hat.

Die Tendenz zur Einschränkung der Unterhaltsan
sprüche der Ehefrau folgt aus der Durchsetzung der 
Gleichberechtigung im gesellschaftlichen Leben, aus 
der Tatsache, daß die Frauen nunmehr die gleichen 
Erwerbsmöglichkeiten haben.

In dem oben angeführten Artikel ist gleichzeitig 
darauf hingewiesen, daß die Gerichte dort Hilfe zu 
leisten haben, wo die Frauen von den neuen Möglich
keiten noch keinen Gebrauch machen konnten, und 
daß es nicht angängig ist, dem Ehemann zu gestatten, 
die Unterhaltspflicht auf den Staat abzuwälzen. Inso
fern ist auch das angefochtene Urteil zu kritisieren, 
als es die Beklagte bei einem Nettoeinkommen des 
Klägers von 420 DM zu Unrecht an die Sozialversiche
rung verweist.

Im vorliegenden Fall ist der Senat der Ansicht, daß 
die Unterhaltspflicht des Klägers trotz der Invaliden
rente der Beklagten weiterbesteht. Aus dem Renten
antrag der Beklagten ergibt sich, daß sie vor der Ehe
schließung von 1911 bis 1921 berufstätig gewesen ist, 
daß sie dann aber eine versicherungspflichtige Erwerbs
tätigkeit während der Ehe aufgegeben hat und nur im 
Jahre 1939 und vorübergehend vom 1. August 1950 
bis 30. April 1951 wieder einer Arbeit nachgegangen 
ist. Das heißt also, daß die Beklagte nicht so gestellt 
ist wie ein dauernd Erwerbstätiger, daß sie insbeson
dere nur die Mindestrente beziehen kann, da ihr durch 
die Aufgabe ihrer Tätigkeit während der Ehe die 
weiteren Jahre für die Berechnung der Rente verloren 
gegangen sind.

Hinzukommt, daß die Beklagte bereits vor Ehe
scheidung erkrankt war________Bei der Beklagten handelt
es sich um eine heute 59jährige vollinvalide Frau, die 
durch ihren Gesundheitszustand erheblich höhere Auf
wendungen hat als ein anderer Mensch in diesem 
Alter. Von diesem erhöhten Bedarf der Beklagten war 
bei der Bemessung des Unterhaltszuschusses des 
Klägers auszugehen.

Der Senat ist der Auffassung, daß dem Kläger bei 
einem Nettogehalt von rund 420 DM ein Unterhalts
zuschuß von 70 DM monatlich durchaus zuzumuten ist.

Bei dieser Abwägung der gegenseitigen Interessen 
waren auch die sonstigen Unterhalts Verpflichtungen 
des Klägers zu berücksichtigen. Die Beklagte trägt 
zwar richtig vor, daß der Kläger bereits zum Zeitpunkt 
des Vergleichs verheiratet war und ein Kind zu unter
halten hatte. Hierauf könnte der Kläger auch seine 
Klage aus § 323 ZPO nicht stützen. Wenn sich aber 
die Verhältnisse beider Parteien seit Vergleichsab- 
schiuß grundlegend geändert haben, kann die frühere 
Unterhaltsregelung kaum mehr einen Anhalt für die 
jetzige Festlegung geben. Das Gericht ist vielmehr 
gezwungen, die Verhältnisse gänzlich neu unter den 
jetzt gegebenen Gesamtumständen zu beurteilen. Zur 
Frage seiner Unterhaltspflicht seiner zweiten Ehefrau 
gegenüber muß sich der Kläger allerdings sagen lassen, 
daß er keinen Grund vorgetragen hat, der seine zweite 
Frau daran hindert — auch wenn sie ein fünfjähriges 
Kind zu versorgen hat —, gleichfalls zum Unterhalt der 
Familie durch Berufsarbeit mit beizutragen. Jedenfalls 
kann es nicht zu Lasten der Beklagten gehen, wenn sie 
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht.

Dem Kläger verbleibt nach Abzug des Unterhalts
zuschusses an die Beklagte noch ein monatliches Netto
einkommen von 350 DM. Daß der Kläger z. Z. noch 
eine zusätzliche Belastung durch Kosten eines Straf
verfahrens zu tragen hat, konnte ebenfalls nicht zu
ungunsten der Beklagten berücksichtigt werden.

Es ist zwar richtig, daß der Kläger einen Monat 
nichts verdient hat und durch seine Krankheit wäh
rend eines Monats ein etwas geringeres Netto-Ein- 
kommen hatte. Auf der anderen Seite hat er aber zur 
Zeit der Klageerhebung noch 810 DM verdient. Diese 
geringen Verschiebungen konnten bei einer Unterhalts
regelung, die für längere Zeit getroffen wird, nicht ins 
Gewicht fallen
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